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Sehr geehrter Herr ██████,

aufgrund Ihrer Bitte um Vermittlung vom 29. März 2019 bei Ihrem Antrag nach dem IFG an 

die Bundestagsverwaltungvom 27. Februar2019habe ich die informationspflichtige Be-

hördeum Stellungnahme gebeten. Dieseteilte mir jetzt mit, dass im Schreiben vom 6. Juni 

2019, in welchem Sie um Übermittlung einer postalischen Anschrift gebeten wurdenleider 

der Hinweis vergessen wurde, dass nach einer ersten Prüfung des Antrags der gewünschte 

„ Restitutionsvertrag“ personenbezogene Daten enthält und somit ein Drittbeteiligungsver-

fahren erforderlich ist.Damit ist von einergebührenpflichtigenInformationsübermittlung 

auszugehen. In diesem Fall ist die Übermittlung der Postadresse erforderlich und auch 

gerechtfertigt.

Um dem Verfahren Fortgang zu gewähren, rege ich an, der Bundestagsverwaltungmitzu-

teilen, ob Sie trotz der Gebührenpflichtan dem Antrag festhalten möchten. In diesem Fall 

sind Ihrepostalische Anschriftund die Begründung Ihres Antrags nach § 7 Abs. 1 Satz 3 IFG 

nachzureichen.

Ich gehe davon aus, dass sich damit Ihre Vermittlungsbitte erledigt hat.
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Bitte geben Sie das vorstehende Geschäftszeichen

bei allen Antwortschreiben unbedingt an.

r.lehmann.eztccczgeh@fragdenstaat.de
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